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  U r t e i l  v o m  11 .  A p r i l  2 0 2 3  

Besetzung 
 Einzelrichterin Gabriela Freihofer, 

mit Zustimmung von Richterin Déborah D'Aveni;   

Gerichtsschreiber Stefan Trottmann. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Burundi,  

BAZ Brugg, (…),   

Beschwerdeführer,  

  

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG);  

Verfügung des SEM vom 11. Januar 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

A.a Der Beschwerdeführer suchte am 11. Oktober 2022 in der Schweiz um 

Asyl nach (vgl. Akten der Vorinstanz 1203525-[nachfolgend: SEM-act.] 

1/2). Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der Fingerabdruck-Datenbank 

(Eurodac) ergab, dass er am (…) Oktober 2022 illegal in Kroatien einge-

reist und gleichentags ebendort registriert worden war (vgl. SEM-act. 7/1). 

A.b Am 18. Oktober 2022 fand die Personalienaufnahme (vgl. SEM-

act. 10/14) und am 10. November 2022 das persönliche Gespräch gemäss 

Art. 5 Dublin-III-VO (Dublin-Gespräch; vgl. SEM-act. 12/2) statt.  

Der Beschwerdeführer führte anlässlich des Dublin-Gesprächs, bei wel-

chem ihm auch das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Kroatiens, zur mut-

masslichen Rückkehr dorthin sowie zu seinem Gesundheitszustand ge-

währt wurde, im Wesentlichen aus, er sei zuerst von Burundi nach Serbien 

und anschliessend nach Kroatien gereist. In Kroatien habe er sich ungefähr 

drei Tage aufgehalten. Am zweiten Tag sei er mitgenommen und einge-

sperrt worden, tags darauf sei er ausgereist. Ein Asylgesuch habe er in 

Kroatien nicht eingereicht, er habe aber Papiere unterschreiben müssen, 

ohne zu wissen, was deren Inhalt sei. Aus Angst habe er unterschrieben. 

Anschliessend habe man ihm die Fingerabdrücke abgenommen. Danach 

sei er von Kroatien über Slowenien und Italien in die Schweiz gereist. Ge-

gen eine Rückführung nach Kroatien spreche, dass man ihn aufgegriffen 

und eineinhalb Tage mit Frauen und Kindern weggeschlossen habe. Zu-

dem habe man ihm weder Wasser noch Essen angeboten und ihn als Affen 

bezeichnet, was ihm zeige, dass Kroatien kein menschliches Land sei. 

Zwar seien andere geschlagen worden, er aber nicht, da er sich ruhig ver-

halten habe. In medizinischer Hinsicht führte er aus, körperlich keine Prob-

leme zu haben. Psychisch sei er durch die unmenschliche Verhaltensweise 

der kroatischen Behörden, insbesondere weil man ihn als Affen bezeichnet 

habe, etwas verstört. Deswegen habe er Schlafprobleme. Er habe noch 

keine Zeit für einen Arztbesuch gehabt, werde dies aber noch nachholen.  

Der Beschwerdeführer reichte eine Kopie seiner Identitätskarte und seines 

Führerscheins zu den Akten.  

A.c Am 10. November 2022 ersuchte die Vorinstanz die kroatischen Be-

hörden gemäss Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr.  604/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rats vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 

der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
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Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in ei-

nem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig 

ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) um Übernahme des Beschwerdeführers 

(vgl. SEM-act. 17/8). 

A.d Anlässlich einer Arztkonsultation des Beschwerdeführers vom 7. De-

zember 2022 wurde eine «(…)» diagnostiziert und eine Ohrspülung beid-

seits durchgeführt (vgl. SEM-act. 19/2).  

A.e Die kroatischen Behörden stimmten dem Übernahmeersuchen der  

Vorinstanz am 10. Januar 2023 gemäss Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO zu 

(vgl. SEM-act. 20/1).  

B.  

Mit Verfügung vom 11. Januar 2023 (eröffnet am Folgetag) trat die Vor- 

instanz auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete des-

sen Wegweisung aus der Schweiz nach Kroatien an und forderte ihn auf, 

die Schweiz am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Der 

Kanton B._______ wurde mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragt. Im 

Weiteren händigte sie dem Beschwerdeführer die editionspflichtigen Akten 

gemäss Aktenverzeichnis aus und stellte fest, dass eine allfällige Be-

schwerde gegen die Verfügung keine aufschiebende Wirkung habe (vgl. 

SEM-act. 22/17). 

C.  

Gegen den Nichteintretensentscheid gelangte der Beschwerdeführer mit 

Beschwerde vom 19. Januar 2023 an das Bundesverwaltungsgericht. Er 

beantragt, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vor- 

instanz anzuweisen, auf sein Asylgesuch einzutreten und das Asylverfah-

ren in der Schweiz durchzuführen. Eventualiter sei die angefochtene Ver-

fügung aufzuheben und die Angelegenheit zu weiteren Sachverhaltsabklä-

rungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. In verfahrensrechtlicher Hin-

sicht sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und auf die Erhe-

bung eines Kostenvorschusses zu verzichten. Ferner sei der vorliegenden 

Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Vollzugsbehör-

den anzuweisen, bis zum Entscheid über das vorliegende Rechtsmittel von 

einer Überstellung nach Kroatien abzusehen.  

Der Beschwerde legte der Beschwerdeführer die angefochtene Verfügung 

vom 11. Januar 2023 bei. 
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D.  

Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 

20. Januar 2023 in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 Abs. 3 AsylG [SR 

142.31]). Am 23. Januar 2023 setzte die Instruktionsrichterin mit superpro-

visorischer Massnahme den Vollzug der Überstellung einstweilen aus.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-

schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den 

Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesver-

waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne 

von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher 

zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei-

det auf dem Gebiet des Asyls in der Regel – und so auch vorliegend – 

endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).  

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der 

Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist 

durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutz-

würdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist 

daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 

Abs. 3 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be-

schwerde ist einzutreten. 

2.  

Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher 

Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise ei-

ner zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachste-

hend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der 

Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 

AsylG).  

Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines 

Schriftenwechsels verzichtet. 
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3.  

3.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

3.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).  

4.  

4.1 In der Beschwerde werden formelle Rügen erhoben, welche vorab zu 

beurteilen sind, da sie gegebenenfalls geeignet sind, eine Kassation der 

vorinstanzlichen Verfügung zu bewirken (vgl. BGE 138 I 232 E. 5).  

4.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe nicht individuell 

geprüft, dass er in Kroatien einer Gefahr ausgesetzt gewesen sei, sondern 

sich nur auf behördliche Aussagen und pauschale Versprechungen bezo-

gen. Es sei lediglich in Form einer Standardformulierung erwähnt, dass 

Kroatien den rechtlichen Anforderungen an ein faires Verfahren nicht ent-

spreche. Dies verletze den Anspruch auf rechtliches Gehör. Auch habe die 

Vorinstanz sich nicht damit auseinandergesetzt, dass er in Kroatien physi-

scher und psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen sei. Zudem sei ihm die 

Nahrung verweigert und er sei beleidigt sowie sein Vertrauen in den kroa-

tischen Staat nachhaltig geschädigt worden. Es habe weder eine genauere 

Abklärung seiner «erlebten» Verletzungen stattgefunden, noch sei die 

Frage einer Kettenabschiebung geprüft worden. Unter Berücksichtigung ei-

nes WOZ-Artikels vom 22. Oktober 2022 bestünden auch erhebliche Zwei-

fel an der Ernsthaftigkeit der durch die Vorinstanz durchgeführten Abklä-

rungen zur Situation der Dublin-Rückkehrenden. Die Abklärungen seien im 

besten Fall unvollständig, wenn nicht sogar grob falsch. Zudem hätten 

deutsche Gerichte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder 

Überstellungen nach Kroatien gerichtlich gestoppt und als unzumutbar er-

klärt sowie systemische Mängel festgestellt.  

4.3 Die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts kann nach Art. 106 Abs. 1 AsylG gerügt werden. Unrichtig ist 

die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher und akten-
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widriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt 

worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid we-

sentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. KÖLZ/HÄNER/BERT-

SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 

3. Aufl. 2013, Rz. 1043).  

Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör, 

welcher als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse umfasst, die einer Partei ein-

zuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur 

Geltung bringen kann (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3; BVGE 2009/35 E. 6.4.1). 

Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der Behörden, die Vorbrin-

gen tatsächlich zu hören, ernsthaft zu prüfen und in ihrer Entscheidfindung 

angemessen zu berücksichtigen. Nicht erforderlich ist, dass sich die Be-

gründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und 

jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 143 III 65 

E. 5.2). 

4.4 Die Vorinstanz hat sich unter Ziffer II auf Seite 3 mit den Vorbringen des 

Beschwerdeführers auseinandergesetzt und diese rechtsgenüglich be-

gründet. Im Übrigen wird in der Beschwerde auch nicht konkretisiert, wes-

halb die Feststellung des Sachverhalts unvollständig respektive die Be-

gründungspflicht verletzt sein soll, weshalb sich weitere Ausführungen 

dazu erübrigen.  

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat sich die Vor- 

instanz auch mit allfälligen systemischen Mängeln rechtsgenüglich ausei-

nandergesetzt. Dabei hat sie sich auf umfangreiche Abklärungen durch die 

Schweizer Botschaft in Kroatien abgestützt, gemäss denen bis heute keine 

Hinweise auf systemische Schwachstellen im kroatischen Asyl- und Auf-

nahmesystem festgestellt werden konnten. Die Vorinstanz ist damit auch 

ihrer Begründungspflicht nachgekommen. 

Schliesslich ist der Umstand, dass der Beschwerdeführer die Auffassung 

und Schlussfolgerungen der Vorinstanz hinsichtlich der Würdigung seiner 

Vorbringen nicht teilt, keine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder der 

Pflicht zur vollständigen Sachverhaltsabklärung, sondern betrifft eine ma-

terielle Frage über die vorgebrachten Überstellungshindernisse. 

4.5 Aufgrund des Gesagten erweisen sich die formellen Rügen als unbe-

gründet. Es besteht keine Veranlassung, die Sache zur Sachverhalts-

http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/35
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feststellung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das 

diesbezügliche Eventualbegehren ist abzuweisen. 

5.  

5.1 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

5.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III 

(Art. 8–15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO). Das Verfahren zur Bestimmung des zuständi-

gen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat erstmals 

ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO). Im Rahmen des 

Wiederaufnahmeverfahrens (Art. 23–25 Dublin-III-VO) findet grundsätzlich 

keine (neue) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III Dublin-III-VO mehr 

statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1). 

Nachdem die kroatischen Behörden innert der in Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-

VO festgelegten Frist dem Wiederaufnahmegesuch der Vorinstanz zuge-

stimmt haben, ist die Zuständigkeit Kroatiens grundsätzlich gegeben. Das 

Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe in Kroatien kein Asylgesuch 

eingereicht, ist für die Bestimmung der Zuständigkeit unerheblich. Die Dub-

lin-III-VO räumt den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag 

prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. BVGE 2010/45 E. 8.3). 

5.3 Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als 

zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU–Grund-

rechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mit-

gliedstaat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um fest-

zustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden 

kann. Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen aufgrund 

der Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so 
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wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitglied-

staat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

5.4 Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO). Dieses soge-

nannte Selbsteintrittsrecht wird im Landesrecht durch Art. 29a Abs. 3 der 

Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkreti-

siert. Gemäss dieser Bestimmung kann das SEM das Asylgesuch «aus hu-

manitären Gründen» auch dann behandeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-

VO ein anderer Staat zuständig wäre. Liegen individuelle völkerrechtliche 

Überstellungshindernisse vor, ist der Selbsteintritt zwingend (vgl. BVGE 

2015/9 E. 8.2.1). 

6.  

6.1 Kroatien ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 

10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, 

SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 

0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflich-

tungen nach. Es darf davon ausgegangen werden, dieser Staat anerkenne 

und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien 

des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 

2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 

des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU 

vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Per-

sonen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) er-

geben. 

6.2 Im kürzlich ergangenen und als Referenzurteil zu publizierenden Urteil 

E-1488/2020 vom 22. März 2023 hat sich das Bundesverwaltungsgericht 

einlässlich mit der Situation von Dublin-Rückkehrern in Kroatien befasst. 

Dabei hat es festgehalten, dass im heutigen Zeitpunkt keine Hinweise für 

die Annahme vorliegen, dass Asylverfahren und die Aufnahmebedingun-

gen von Antragstellenden in Kroatien systemische Schwachstellen im 

Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter und dritter Satz Dublin-III-VO aufweisen, 

die eine Überstellung generell als unzulässig erscheinen lassen. Dies gilt 

sowohl für das Aufnahmeverfahren (Take charge) als auch für das 
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Wiederaufnahmeverfahren (Take back, vgl. a.a.O. E. 9.5). Selbst unter Be-

rücksichtigung der auf Beschwerdeebene zitierten Berichte sowie der vom 

Beschwerdeführer geschilderten Erlebnisse mit den kroatischen Behörden 

ist nicht davon auszugehen, Kroatien verstosse zum heutigen Zeitpunkt 

systematisch gegen seine vertraglichen Verpflichtungen als zuständiger 

Dublin-Mitgliedstaat im Falle einer Rücküberstellung von Asylsuchenden. 

6.3 Nach dem Gesagten ist die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO 

nicht gerechtfertigt.  

7.  

7.1 Nachfolgend ist zu prüfen, ob das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 

Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO beziehungsweise Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 

auszuüben ist. 

7.2 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, es sei nicht sicher-

gestellt, dass bei einer Rückführung nach Kroatien die Gefahr der Ketten-

abschiebung nach Burundi nicht bestehe. Des Weiteren weist er auf die 

schlechte Behandlung sowie die menschenunwürdigen Aufnahmebedin-

gungen in Kroatien hin.  

7.3 Der Beschwerdeführer konnte vorliegend nicht darlegen, dass die ihn 

bei einer Rückführung im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien 

erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass diese zu einer Verlet-

zung von Art. 3 EMRK führen könnten. Das Bundesverwaltungsgericht 

geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rücküberstellung in einer 

anderen Situation als bei seiner ersten Einreise nach Kroatien befinden 

wird (vgl. zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4. sowie u.v. Urteil des 

BVGer D-668/2023 vom 9.2.2023 E. 7.2 m.w.H.). Daran vermögen auch 

die auf Beschwerdeebene zitierten Berichte von NGO’s nichts zu ändern. 

Kroatien ist ein Rechtsstaat mit einem funktionierenden Justizsystem. Bei 

einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden 

Aufnahmebedingungen könnte sich der Beschwerdeführer an die kroati-

schen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern 

(vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Den Akten sind denn auch keine Gründe 

für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grund-

satz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land 

zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund 

nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, 

zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Dies gilt auch in 

Bezug auf die geltend gemachte Behandlung seitens der kroatischen 
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Behörden. In gesundheitlicher Hinsicht liegt ein Bericht einer Konsultation 

beim Zentrumsarzt im BAZ vom 7. Dezember 2022 vor. Darin wurde fest-

gehalten, dass beim Beschwerdeführer beidseitig (…) festgestellt wurden, 

welche mittels einer Ohrspülung entfernt wurden. Überdies wurde festge-

stellt, dass sein Allgemeinzustand ansonsten gut sei. Weitere Arztberichte 

liegen nicht vor. Nach dem Gesagten liegt auch in medizinischer Hinsicht 

offensichtlich kein Verstoss gegen Art. 3 EMRK vor.  

7.4 Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt die Vorinstanz 

bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessens-

spielraum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Die angefochtene Verfügung ist auch 

unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden; insbesondere sind den Ak-

ten keine Hinweise auf einen Ermessensmissbrauch respektive ein Über- 

oder Unterschreiten des Ermessens zu entnehmen. Das Gericht enthält 

sich deshalb in diesem Zusammenhang weiterer Äusserungen. 

7.5 Es sind weder völkerrechtliche Vollzugshindernisse, welche die 

Schweiz zum Selbsteintritt verpflichten würden, noch Rechtsfehler bei der 

Ermessensbetätigung ersichtlich. Damit liegt kein Grund für einen Selbst-

eintritt der Schweiz gemäss Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 in Verbindung mit 

Art. 17 Dublin-III-VO vor. Kroatien bleibt somit zuständiger Mitgliedstaat 

gemäss Dublin-III-VO und ist verpflichtet, den Beschwerdeführer wieder-

aufzunehmen. 

8.  

Die Vorinstanz ist demnach zu Recht gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und 

hat die Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Die Beschwerde ist abzu-

weisen. 

9.  

9.1 Mit dem Entscheid in der Hauptsache sind die Gesuche um Erteilung 

der aufschiebenden Wirkung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kos-

tenvorschusses gegenstandslos geworden. Der mit superprovisorischer 

Massnahme vom 23. Januar 2023 angeordnete Vollzugsstopp fällt dahin.  

9.2 Das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unent-

geltlichen Prozessführung ist abzuweisen, da die Begehren – wie sich aus 

den vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtslos zu bezeichnen 

waren. 
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9.3 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer-

deführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– 

festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die 

Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]).  

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die zuständige 

kantonale Behörde. 

 

Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Gabriela Freihofer Stefan Trottmann 
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